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Vor- und Nachname od. Firma 

      

Datum 

      

      
Telefon 

      
Straße und Hnr. 

      

Telefax 

      
Plz und Ort 

      

Aktenzeichen 

      
 

Stadt Remscheid 

Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung 

Bürgerservice und Wahlen 

- Meldebehörde - 

42849 Remscheid 
 

Eingangsstempel 

 

 
 

 ___ 
Antrag auf Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft nach § 44 Bundesmeldegesetz 

 Ich beantrage eine Auskunft aus dem Melderegister für folgende Person: 

Name 

      

Vorname(n) 

      

 

früherer Name (ggf. Geburtsname) 

      

Geburtsdatum 

      

Geschlecht 

      

bekannte Anschrift 

      

  

 
Eine Auskunft ist nur möglich, wenn Sie folgende Frage beantworten und einer der folgenden Erklärungen abgeben. 
 
Werden die Daten für einen gewerblichen Zweck benötigt? 
 

 Nein  Ja, für folgenden Zweck: _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 Hiermit erkläre ich, dass die Daten der angefragten Person nicht zum Zwecke der Werbung oder des 

Adresshandels verwendet werden. 

  

 
Die Auskunftsgebühr beträgt 11,00 EUR und ist in Vorkasse zu leisten. Ein entsprechender Beleg über eine getätigte 

Überweisung mit dem Verwendungszweck ist dem Antrag beizufügen. Bitte übersenden Sie keine Postwertmarken! 

 

__________________________ 
 Unterschrift 

Zahlungen sind zu leisten an: 
Stadtkasse Remscheid 
IBAN: DE81 3405 0000 0000 0000 18 
BIC: WELADEDRXXX 
Verwendungszweck:  
FAD0000041-Melderegisteranfrage vom 
00.00.0000 zu XY (Vor- und Nachname der 

gesuchten Person) 
 

 

 

 

 

  



Stand: 17.12.2019 

 
Hinweise zu Melderegisteranfragen 
 

Jeder Anfrager hat schriftlich zu erklären, ob die Auskunftsanfrage aus gewerblichen Gründen erfolgt. 

Wenn dies der Fall sein sollte, muss der Zweck angegeben werden. Fehlen diese notwendigen 

Erklärungen, muss die Erteilung der Melderegisterauskunft abgelehnt werden. 

 

Einfache Melderegisterauskünfte sind auch online über meinen Vertragspartner d-nrw möglich. 

Dieser betreibt dazu kein eigenes Meldeportal, sondern nutzt das länderübergreifende Portal ZEMA 

der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Dieses können u. a. Unternehmen 

und Anwaltskanzleien nach Registrierung nutzen. Aufgrund der elektronischen Bearbeitung müssen 

Sie nicht mehr wochenlang, in publikumsstarken Zeiten evtl. monatelang, auf die Beantwortung Ihrer 

Anfrage warten.  

 

Weitere Informationen hierüber erhalten Sie unter www.zemaonline.de. 

 

 
 

http://www.zemaonline.de/
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